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Art der baulichen Nutz ung 

Bauweise, Baulinien, Baugrenz en

S onstige Planz eichen

Nachrichtliche Übernahme

W indvorranggebiet gem. RROP

Richtfunk trasse mit S chutz streifen 
(siehe Nachrichtliche Übernahme Nr. 3)

GEMEINDE S CHEEßEL 
L andk reis Rotenburg (W ümme) 
 
BEBAUUNGSPLAN NR. 4 
„Erweiterun g  W in dpark Bartelsdorf“ 
 
(Mit örtlichen Bauvorschriften) 
 
 
Absch rift 
 
 
Maßstab 1: 2.000 
S tand 02.06.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 „Erweiterung W indpark  Bartelsdorf“ mit örtlichen 
Bauvorschriften wurde ausgearbeitet von der 
 
Planungsgemeinschaft Nord GmbH 
Große S traße 49 
27356 Rotenburg (W ümme) 
T el.: 04261 / 92930  Fax: 04261 / 929390 
E-Mail: info@pgn-architek ten.de 
 
 
Rotenburg (W ümme), den 21.10.2021 
 
 gez . M. Dierck s 
 (Dierck s) 
 Planverfasser 
 
 
4. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde S cheeßel hat in seiner S itz ung am 24.06.2021 
dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 „Erweiterung W indpark  Bartelsdorf“ mit örtlichen 
Bauvorschriften und der Begründung z ugestimmt und seine öffentliche Auslegung gemäß 
§ 3 Abs. 2 BauGB beschlossen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 09.07.2021 ortsüblich bek annt ge-
macht.  
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 „Erweiterung W indpark Bartelsdorf“ mit örtlichen 
Bauvorschriften und der Begründung haben vom 19.07.2021 bis z um 20.08.2021 gem. § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
 
Gemäß § 4a Abs. 4 BauGB wurden der Bek anntmachungstext und die Auslegungsunterle-
gen auf der Homepage der Gemeinde S cheeßel z ur Verfügung gestellt. 
 
 
S cheeßel, den 22.10.2021 
 

L.S . gez . Dittmer-S cheele 
 (Dittmer-S cheele) 
 Bürgermeisterin 
 
 
5. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde S cheeßel hat in seiner S itz ung am 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _  dem Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 „W indpark Bartelsdorf II“ mit örtli-
chen Bauvorschriften und der Begründung z ugestimmt und seine öffentliche Auslegung 
gemäß § 4a Abs. 3 BauGB beschlossen. 
 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ortsüblich bek annt 
gemacht. 
 
Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 4 „Erweiterung W indpark Bartelsdorf“ mit örtlichen 
Bauvorschriften und der Begründung haben vom _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  bis _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  gemäß § 3 
Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 
 
 
S cheeßel, den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 (Dittmer-S cheele) 
 Bürgermeisterin 
 
 
6. Der Rat der Gemeinde S cheeßel hat den Bebauungsplan Nr. 4 „Erweiterung W indpark 
Bartelsdorf“ mit örtlichen Bauvorschriften nach Prüfung der S tellungnahmen gem. § 3 
Abs. 2 BauGB in seiner S itz ung am 30.09.2021 als S atz ung (§ 10 BauGB) sowie die Be-
gründung beschlossen. 
 
 
S cheeßel, den 22.10.2021 
 

L.S . gez . Dittmer-S cheele 
 (Dittmer-S cheele) 
 Bürgermeisterin 
 
 
7. Der S atz ungsbeschluss des Bebauungsplanes Nr. 4 „Erweiterung W indpark Bartelsdorf“ 
mit örtlichen Bauvorschriften ist gemäß § 10 Abs. 3 BauGB am 15.05.2022 im Amtsblatt für 
den L andk reis Rotenburg (W ümme) bek annt gemacht worden. 
 
Der Bebauungsplan Nr. 4 „Erweiterung W indpark  Bartelsdorf“ mit örtlichen Bauvorschriften 
ist damit am 15.05.2022 in Kraft getreten. 
 
 
S cheeßel, den 16.05.2022 
 

L.S . gez . J ungemann 
 (J ungemann) 
 Bürgermeisterin 
 
 
8. Innerhalb eines J ahres nach Ink rafttreten des Bebauungsplanes Nr. 4 „Erweiterung 
W indpark  Bartelsdorf“ mit örtlichen Bauvorschriften sind  
 eine Verletz ung von Verfahrens- und Formvorschriften gemäß § 214 Abs. 1 BauGB,  
 eine gemäß § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletz ung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplanes und des Flächennutz ungsplanes oder  

 gemäß § 214 Abs. 3 S atz  2 BauGB beachtliche Mängel der Abwägung  
nicht geltend gemacht worden. 
 
 
S cheeßel, den _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 
 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
 (J ungemann) 
 Bürgermeisterin 
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Gewässer
hier: W asserlauf / Graben

W aldflächen

Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 18
"W indpark  Brock elf" der Gemeinde Brock el
(Nachrichtliche Übernahme Nr. 4)

Grenz e des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans

Baugrenz e (siehe Nachrichtliche Übernahme Nr. 3)

Bartelsdorf

Brockel
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1. Belan g e der Luftfah rt 
L uftfahrthindernisse mit Bauhöhen von mehr als 100 Meter über Grund sind gem. der Allgemei-
nen Verwaltungsvorschrift z ur Kennz eichnung von L uftfahrthindernissen des Bundesministeri-
ums für Verk ehr, Bau- und W ohnungswesen vom 02.09.2004 k ennz eichnungspflichtig. Die An-
lagen sind als L uftfahrthindernisse mit konk reten Bauhöhen und S tandortangaben in den militä-
rischen T iefflugk arten z u veröffentlichen. An den nachfolgenden Verfahren ist das Bundesamt 
für Infrastruk tur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr, Referat Infra I 3, zu be-
teiligen.  
 
2. W asserwirtsch aft 
W asserschutz gebiet  
Das Bebauungsplangebiet liegt im W asserschutz gebiet des W asserwerk es Rotenburg der 
S tadtwerk e Rotenburg (W ümme) GmbH (S chutz zone III b). Die Bestimmungen der Verordnung 
über die Festsetz ung eines W asserschutz gebietes für das W asserwerk  Rotenburg der S tadt-
werk e Rotenburg (W ümme) GmbH vom L andk reis Rotenburg (W ümme) vom 02.10.2013 sind 
z u beachten. 
 
Oberirdische Gewässer 
An der südlichen Grenz e des Plangebietes verläuft ein Gewässer III. Ordnung. Auf § 36 W HG 
„Anlagen in, an, über und unter oberirdischen Gewässern“ wird vorsorglich hingewiesen.  
 
3. Rich tfun ktrasse 
Durch den Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes führt eine Richtfunk trasse der T e-
lefónica Germany GmbH & Co. OHG hindurch. Innerhalb des horiz ontalen S chutz streifens dür-
fen in einem vertik alen Korridor z wischen 17 m und 56 m über Gelände k eine baulichen Anla-
gen, eingeschlossen notwendige Bauk räne, errichtet werden. 
 
4. Geltun g sbereich  Gem ein de Brockel  
S üdlich an den Geltungsbereich des Bebauungsplangebietes grenz t der Bebauungsplan Nr. 18 
„W indpark Brock el“ der Gemeinde Brock el. Der Geltungsbereich des Gemeindegebietes 
S cheeßel darf durch die Rotoren der W indenergieanlage, die im Gemeindegebiet Brock el er-
richtet wird, überschritten werden. 

1. Baun utzun g sverordn un g  
Es gilt die Baunutz ungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bek anntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S . 3786). 
 
2. Arch äolog isch er Den km alsch utz 
Im Gebiet des Bebauungsplans werden archäologische Funde vermutet (Bodendenkmale gemäß § 3 Abs. 4 
des Niedersächsischen Denkmalschutz gesetz es). 
Nach § 13 des Niedersächsischen Denkmal-schutz gesetz es bedarf die Durchführung von Erdarbeiten einer 
Genehmigung der unteren Denkmalschutz behörde, die bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen z usam-
men mit der Baugenehmigung z u erteilen ist, bei genehmigungsfreien Vorhaben separat beantragt werden 
muss. Mit Auflagen z ur S icherung oder vorherigen Ausgrabung muss gerechnet werden. 
 
3. Boden sch utz 
S ollten bei Erdarbeiten unnatürliche Bodenverfärbungen und / oder Gerüche festgestellt werden, ist die Ge-
nehmigungsbehörde unverz üglich z u informieren. 
 
4. Kam pfm ittelbelastun g  
Im Rahmen einer L uftbildauswertung des L andesamtes für Geoinformation und L andesvermessung Niedersa-
chen (LGLN), Regionaldirek tion Hameln- Hannover ergab die Auswertung, dass k ein Kampfmittelverdacht 
besteht und somit k ein Handlungsbedarf erforderlich ist. Das LGLN weist darauf hin, dass die vorliegenden 
L uftbilder nur auf S chäden durch Abwurfk ampfmittel überprüft werden konnten. S ollten bei Erdarbeiten andere 
Kampfmittel (Granaten, Panz erfäuste, Minen etc.) gefunden werden, ist umgehend die z uständige Poliz ei-
dienststelle, das Ordnungsamt oder der Kampfmittelräumdienst des L andes Niedersachsen bei der Regional-
direk tion Hameln-Hannover des LGLN z u benachrichtigen. 
 
5. Arten sch utz 
Artenschutz rechtliche Regelungen und Vorschriften des § 44 BNatS chG sind bei der Durchführung des Be-
bauungsplanes z u beachten. 
 
6. Bedarfsg esteuerte Befeuerun g   
Betreiber von W indenergieanlagen an L and sind gem. dem Erneuerbare-Energien-Gesetz  vom 21. Juli 2014, 
z uletz t geändert durch Artik el 1 vom 17. Dez ember 2018 (BGBl. I S . 2549), nach den Vorgaben des L uftver-
k ehrsrechts z ur Nachtk ennz eichnung verpflichtet, ihre Anlagen mit einer Einrichtung z ur bedarfsgesteuerten 
Nachtk ennz eichnung von Luftfahrthindernissen ausz ustatten. Diese Pflicht gilt ab dem 21. Dez ember 2022 
und k ann auch durch eine Einrichtung z ur Nutz ung von S ignalen von T ranspondern von Luftverk ehrsfahrz eu-
gen erfüllt werden. Ergänz ungen z u der bedarfsgesteuerten Nachtk ennz eichnung werden im Rahmen des 
Bauleitplanverfahrens vorgenommen. 

Die örtlichen Bauvorschriften bez iehen sich auf die im Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 4 
„Erweiterung W indpark  Bartelsdorf“ z ulässigen W indenergieanlagen und deren Nebenanlagen. 
 
1. Alle sichtbaren Bauteile der W indenergieanlagen sind mit einem dauerhaft mattierten Anstrich in Anlehnung 
an den RAL-Farbwert 7035 (lichtgrau) oder 9018 (papyrusweiß) z u versehen. Farbgebungen, die aufgrund 
anderer rechtlicher Vorschriften (z.B. Flugsicherung) erforderlich werden, sind hierdurch nicht betroffen. 
 
2. Die Außenfassaden von Umspannwerk en und Nebenanlagen (Hochbauten wie z.B. ggf. erforderliche 
Kompak tstationen) sind mit einem dauerhaft mattierten hellgrauen oder schilfgrünen Anstrich z u versehen. 
 
3. Die z ulässigen W indenergieanlagen müssen z ur Minimierung der Auswirk ungen auf das L andschaftsbild 
jeweils mit drei Rotorblättern ausgestattet werden. Die Drehrichtung muss im Uhrz eigersinn erfolgen. 
 
4. Die z ulässigen W indenergieanlagen müssen z ur Minimierung der Auswirk ungen auf das L andschaftsbild 
einen geschlossenen T rägerturm besitz en. 
 
5. Die Beanspruchung von W erbeflächen ist beschränk t auf T yp und Herstellerbez eichnung sowie 
Betreibergesellschaft der W indenergieanlage, darf nur mittels W erbeaufschrift vorgenommen werden und 
muss im Bereich der Gondel der W indenergieanlagen erfolgen. Die W erbeaufschriften dürfen k eine 
reflek tierende und fluoresz ierende W irk ung haben, sie dürfen auch nicht beleuchtet werden. Die 
Beanspruchung anderweitiger W erbeflächen und Fremdwerbung sind unz ulässig. 
 
6. Im Geltungsbereich des Bebauungsplanes darf, soweit nicht durch andere Vorschriften erforderlich, weder 
eine an den hochbaulichen Anlagen installierte Außenbeleuchtung in Betrieb genommen werden, noch dürfen 
hochbauliche Anlagen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans angestrahlt werden. Als 
Ausnahme von z eitlich begrenz ter Dauer ist jegliche Beleuchtung z u W artungsz weck en und bei 
Reparaturarbeiten z ulässig. Beleuchtungen, die aufgrund anderer rechtlicher Vorschriften (z.B. Flugsicherung) 
erforderlich werden, sind hierdurch nicht betroffen. 
 
7. Gemäß § 80 Abs. 3 NBauO handelt derjenige ordnungswidrig, der dieser örtlichen Bauvorschrift 
z uwiderhandelt. Die Ordnungswidrigk eiten k önnen gem. § 80 Abs. 5 NBauO mit einer Geldbuße bis z u 
500.000,- € geahndet werden. 
 

4. Son stig e Maß n ah m en  (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
4.1 Fundamente sind mit Mutterboden abz udeck en und z u begrünen. 
 
4.2 Dauerhafte Z uwegungen von Verk ehrsflächen z u den W indenergieanlagen sind in Form von geschotterten 
W egen ausz uführen. 
 
 
5. Zuordn un g  der Ausg leich sm aß n ah m en  (§ 9 Abs. 1 a BauGB) 
Die außerhalb des Plangebietes in der Gemark ung Bartelsdorf auf den Flurstück en 49/26, 270/3 und 457/49 
der Flur 1 durchz uführenden Ausgleichsmaßnahmen sind dem Plangebiet z ugeordnet. 
 

1. Art der baulich en  Nutzun g  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
Das S ondergebiet (S O) mit der Z weck bestimmung „W indenergienutz ung / Fläche für die L andwirtschaft“ dient 
der Errichtung und dem Betrieb von W indenergieanlagen. Daneben sind landwirtschaftliche Nutz ungen, aus-
genommen Aufforstungen z u W ald, z ulässig. 
 
Innerhalb der Baugrenz en sind z ulässig: 
- W indenergieanlagen, 
- dauerhaft befestigte Kranstellflächen, 
- befestigte Z ufahrten z u den W indenergieanlagen, 
- sonstige für die Errichtung und den Betrieb der W indenergieanlagen erforderliche Nebenanlagen, 
- sonstige Erschließungsanlagen. 
 
Auf den nicht überbaubaren Grundstück sflächen sind z ulässig: 
- für die Errichtung der W indenergieanlagen erforderliche Nebenanlagen, 
- dauerhaft befestigte Kranstellflächen, 
- befestigte Z ufahrten z u den W indenergieanlagen, 
- sonstige Erschließungsanlagen, 
- landwirtschaftliche Nutz ungen und verfahrensfreie bauliche Anlagen im S inne von Punk t 1.3 des Anhangs z u 
§ 60 NBauO, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb dienen, soweit diese die Nutz ung der W ind-
energie nicht beeinträchtigen. 
 
 
2. Maß  der baulich en  Nutzun g  (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
2.1 Die z ulässige Grundfläche der W indenergieanlagen beträgt maximal 1.000 qm pro W indenergieanlage. 
Die nur vom Rotor überdeck ten T eile des Baugrundstück s werden bei der Ermittlung der Grundfläche nicht 
mitgerechnet (§ 16 Abs. 2 Nr. 1 BauNVO). Die z ulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche von 
- Aufstellflächen mit ihren Z ufahrten (§ 19 Abs. 4 S atz 1 BauNVO), die z ur Erschließung der W indenergieanla-
gen erforderlich sind, 
- sonstigen Nebenanlagen i. S . d. § 14 BauNVO, die dem Nutz ungsz weck der im Baugebiet gelegenen 
Grundstück e dienen und seiner Eigenart nicht widersprechen, sowie 
- sonstigen Erschließungsanlagen (§ 19 Abs. 4 S atz  3 BauNVO) überschritten werden. 
 
2.2 W indenergieanlagen dürfen eine Höhe von 250 m über dem vorhandenen Gelände nicht überschreiten. 
 
 
3. Überbaubare Grun dstücksfläch en  (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
3.1 Innerhalb des S ondergebietes (S O) mit der Z weck bestimmung „W indenergienutz ung / Fläche für die 
L andwirtschaft“ darf die überbaubare Fläche für die Errichtung der W indenergieanlage sowie dauerhafter Auf-
stellflächen mit ihrer Z ufahrt z u der W indenergieanlage eine Fläche von insgesamt 6.000 m² nicht überschrei-
ten.  
 
3.2 Die Rotorblätter der W indenergieanlagen dürfen die durch Baugrenz en bestimmte überbaubare Grund-
stück sfläche überragen (§ 23 Abs. 3 i .V. m. Abs. 2 S atz  3 BauNVO). Ein Überstreichen der landwirtschaftli-
chen Flächen, W asserläufe und W aldflächen durch die Rotorblätter ist z ulässig. 
Ein Überstreichen der festgesetz ten Flächen innerhalb des Gemeindegebietes S cheeßel ist auch durch die 
Rotoren von W indenergieanlagen des südlich angrenz enden Gemeindegebietes Brock el innerhalb des ge-
k ennz eichneten Bereiches z ulässig.  

Auf Grund des § 1 Abs. 3 und § 10 des Baugesetz buches 
(BauGB), des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung 
(NBauO) und der §§ 10 und 58 des niedersächsischen Kom-
munalverwaltungsgesetz es (NKomVG) hat der Rat der Ge-
meinde S cheeßel diesen Bebauungsplan Nr. 4, bestehend 
aus der Planz eichnung, den textlichen Festsetz ungen und den 
örtlichen Bauvorschriften, als S atz ung beschlossen.  
 
 
S cheeßel, den 22.10.2021 
 
 
 

L.S .           gez . Dittmer-S cheele 
      (Dittmer-S cheele) 
       Bürgermeisterin 

 

1. Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde S cheeßel hat in seiner S itz ung am 
26.04.20218 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 4 „Erweiterung W indpark Bartels-
dorf“ mit örtlichen Bauvorschriften beschlossen. 
 
Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 18.07.2019 ortsüblich bek annt 
gemacht worden. 
 
 
S cheeßel, den 22.10.2021 
 

L.S . gez . Dittmer-S cheele 
 (Dittmer-S cheele) 
 Bürgermeisterin 
 
 
2. Kartengrundlage:  L iegenschaftsk arte (ALKIS ) 

Maßstab: 1:1.000 
Quelle: Auszug  aus den  Geobasisdaten  der 
Niedersäch sisch en  Verm essun g s- un d Katasterverwaltun g , 

© 2021    
Lan desam t für Geoin form ation  
un d Lan desverm essun g  
Niedersach sen   

 Regionaldirek tion Otterndorf 
 
Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des L iegenschaftsk atasters und weist die städte-
baulich bedeutsamen baulichen Anlagen sowie S traßen, W ege und Plätz e vollständig nach 
(S tand vom 27.07.2017). S ie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenz en und der baulichen 
Anlagen geometrisch einwandfrei. 
 
Die Übertragbark eit der neu z u bildenden Grenz en in die Örtlichk eit ist einwandfrei möglich. 
 
 
S cheeßel, den 27.10.2021 
 

L.S . gez . S chröder 
 (Öff. best. Verm.-Ing.) 
 
 


